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20. Bebauungsplan Nr. 94 - Sporthalle Beethovenstraße, 1. 
Änderung 
Beschluss über Anregungen und Bedenken und 
Beschluss als Satzung gemäß § 10 BauGB 
 

024/2018 

 

Es besteht kein Beratungsbedarf. 
 

Beschluss: 
 

1. Über die vorgebrachten Anregungen und Bedenken wird gemäß Stellungnahmen der 
Verwaltung und Beschlussvorschlägen in Anlage 1 beschlossen. 
 

2. Der Bebauungsplan Nr. 94 - Sporthalle Beethovenstraße, 1. Änderung wird gemäß § 10 
BauGB als Satzung beschlossen.  
 
Das Plangebiet liegt im Südwesten des Stadtgebietes in der Gemarkung Mettmann, Flur 14, 
umfasst die Flurstücke 2704, 6175, 7136, 7137, 7355 sowie Teile von 6959, 7140 und 7142 
und wird begrenzt 
 
im Westen  durch die westliche Grenze des Flurstücks 7137 (Gemarkung Mettmann, Flur           
                   14), verlängert bis zur westlichen Grenze des Flurstücks 7140 (Gemarkung  
                   Mettmann, Flur 14) sowie einem Teilstück dieses Flurstücks 
 
im Norden  durch eine Verbindung von dieser westlichen Grenze des Flurstücks 7140 bis  
                   zur südlichen Grenze des Flurstücks 4244 (Gemarkung Mettmann, Flur 149  
                   sowie der südlichen Grenzen der Flurstücke 4244, 4242, 4248 und 2702 (alle  
                   Gemarkung Mettmann, Flur 14) bis zur Straße Klutenscheuer sowie durch die  
                   Straße Klutenscheuer, verlängert bis zur östlichen Grenze der Blumenstraße 
 
im Osten    durch die östliche Seite der Blumenstraße bis zur Beethovenstraße 
 
im Süden   durch die Beethovenstraße. 
 
Die Umgrenzung des Plangebietes ist aus der zeichnerischen Darstellung ersichtlich.  
 

3. Der Begründung gemäß § 9 (8) BauGB wird zugestimmt. 
 
 

Abstimmungsergebnis 
 

 Ja Nein Enthaltung 

CDU 16 - - 

SPD 8 - 1 

Die Grünen 5 - - 

FDP 4 - - 

UBWG 2 - - 

Piraten / Die Linke 2 - - 

BfM 2 - - 

Fraktionslose Mitglieder 3 - - 

Bürgermeister 1 - - 

 
Dem Beschlussvorschlag wird mehrheitlich zugestimmt. 

 


